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Steiniger Weg zur GOZ
BZÄK veröffentlicht „Verzeichnis der zahnärztlichen Leistungen“

Schwerpunkt

Im April 2006 stellte die Bundeszahnärzte-
kammer das „Verzeichnis der zahnärzt-
lichen Leistungen“, basierend auf der
wissenschaftlichen Neubeschreibung einer
präventionsorientierten Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde, der Öffentlichkeit vor.

„Die erfolgreich eingeführte Präven-
tionsorientierung in der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde hat

das allgemeine Bewusstsein für die eigene
Mundgesundheit in der Bevölkerung gestei-
gert. Die bisher geltende Gebührenordnung
stammt aus dem Jahr 1988 und berücksich-
tigt nicht die Vielfalt moderner Therapiefor-
men und die deutlich gestiegenen präventi-
ven Möglichkeiten. Sie muss dringend abge-
löst werden durch eine wissenschaftlich
abgesicherte Systematik“, so Dr. Dr. Jürgen
Weitkamp, Präsident der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK).
Untergliedert in die Bereiche
• Diagnostische Leistungen
• Gebietsübergreifende Leistungen
• Leistungen der Früherkennung und

Prophylaxe
• Zahnerhaltend-restaurative Leistungen/

Endodontie
• Kieferorthopädische Leistungen
• Parodontologische Leistungen
• Funktionsanalytische und -therapeutische

Leistungen
• Chirurgische Leistungen/Implantologische

Leistungen
• Prothetisch-restaurative Leistungen
werden knapp 230 einzelne Therapiemaß-
nahmen aufgeführt. 

Präventionsorientierung als Voraussetzung
Grundlage für das „Verzeichnis der zahn-
ärztlichen Leistungen“ ist die Neubeschrei-
bung einer präventionsorientierten Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde, vorgestellt
durch die Deutsche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK), Bun-

d e s z a h n ä r z t e k a m m e r
(BZÄK) und Kassenzahnärzt-
licher Bundesvereinigung
(KZBV) auf dem Deutschen
Zahnärztetag in Berlin im
Oktober 2005. Ausgehend
von einer strukturierten Dia-
gnostik werden über alle
Fachbereiche hinweg die
wissenschaftlich fundierten
Methoden und Maßnahmen
der gesamten Zahnmedizin
unter besonderer Berücksich-
tigung einer Präventions-
orientierung erfasst. Die wissenschaftlichen
Erkenntnisse bezüglich der Wechselwirkun-
gen von Erkrankungen des Mundraums mit
denen des Gesamtorganismus – insbesondere
in den Bereichen Herz-/Kreislaufsystem, Dia-
betes-Erkrankungen und Frühgeburtsrisiko –
erhalten ihren entsprechenden Stellenwert.
Diese medizinische Betrachtung erfolgt hier
mit den Zielen der ganzheitlichen Präven-
tion in der Oralmedizin, einer Reduktion von
kostenintensiven Folgeerkrankungen sowie
letztendlich auch der Steigerung von Lebens-
qualität unserer Patienten.
Mit dem nun veröffentlichten Behandlungs-
katalog werden insbesondere zwei Intentio-
nen verfolgt:
• Dokumentiert werden soll (und das vor-

rangig) die Position der BZÄK und der
DGZMK, die darlegt, welche modernen Be-
handlungsformen die Zahnheilkunde heu-
te unter Berücksichtigung des medizini-
schen Fortschrittes und der Präventions-
orientierung zur Verfügung stellen kann.

• Die BZÄK erhebt die Forderung, dass dieser
wissenschaftsbasierte Katalog zur Grund-
lage von Beratungen im BMG zu einer drin-
gend erforderlichen Novellierung des zahn-
ärztlichen Privatgebührenrechts gemacht
wird. Als Vertretung der gesamten Zahn-
ärzteschaft in Deutschland ist die BZÄK allein
berufen und fachkompetent, sich im Einklang



Schwerpunkt

9BZB/Juni/06

mit der Wissenschaft, hier der DGZMK, zu
den Beschreibungen möglicher zahnärzt-
licher Behandlungsleistungen zu äußern.

Novellierung in kritischer Phase
Während die Arbeitsausschüsse der BZÄK
über Jahre wissenschaftlich begleitet die
Position der Zahnärzte beschrieben, doku-
mentiert und veröffentlicht haben, zeigt sich
der Arbeitskreis im BMG beratungsresistent.
Nach mehrfachen Interventionen seitens der
Zahnärzte – aber auch der Führungsebene
(von dieser möglicherweise nicht hart genug)
des BMG – arbeiten die Mitarbeiter dort wei-
ter an einer BEMA-Umstrukturierung. Wohl
wissend, dass dieses Leistungsverzeichnis nur
einen Teil der möglichen Behandlungsme-
thoden erfasst und nicht immer auf dem
Stand aktueller wissenschaftlicher Erkennt-
nisse ist, ziehen PKV und Beihilfe am glei-
chen Strang. Die BZÄK stellt dem BMG ihre
hohe Beratungskompetenz dann zur Verfü-
gung, wenn  auf der Basis der wissenschaft-
lichen Ausarbeitungen ein Reformansatz er-
folgt. Solange dies in Frage steht, kann es
keine zielführenden Gespräche geben.

Schwieriger Weg zur GOZ
Ein Blick zurück in die GOZ-Historie lohnt an
dieser Stelle. Die Honorarordnung BugoZ,
1965 in Kraft getreten, hatte noch Steigerungs-
rahmen vom 1,0- bis zum 6,0-fachen Satz
und dabei auch u.a. die persönlichen Ver-
hältnisse des Patienten zu berücksichtigen.
Ende der 70er Jahre war Fakt, dass der Mittel-
wert in der Regel überschritten wurde und
viele Leistungen an der Faktorobergrenze
honoriert werden mussten. So begannen zu-
ständigkeitshalber im damaligen Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung (BMA)
die Planungen für eine gleichzeitige Novel-
lierung von ärztlicher und zahnärztlicher
Gebührenordnung. Schon bald gelangte man
zu der Erkenntnis, dass beide Gebührenord-
nungen nicht gleichzeitig erarbeitet werden
konnten. Die Neugestaltung des zahnärzt-
lichen Leistungsverzeichnisses erwies sich
als zu schwierig und zeitaufwändig, insbeson-
dere da im Unterschied zum ärztlichen Be-
reich kein brauchbares Verzeichnis der ge-
setzlichen Krankenversicherung vorhanden
war, an das man sich hätte anlehnen können. 

Um die Neuordnung der Gebührenordnung
für Ärzte nicht zu gefährden, wurde die GOZ
abgekoppelt mit der Folge, dass sich die
GOZ-Novelle um fünf Jahre gegenüber der
GOÄ verzögerte. Im Jahre 1984 wurden die
Vorarbeiten bezüglich einer neuen GOZ
wieder aufgenommen. Allerdings jetzt unter
dem Eindruck der Kostendämpfungspolitik
im Gesundheitswesen – auch hier mit dem
Ansatz kostenneutraler Umstrukturierung
(gemeint war Honorarabsenkung!). Als Vor-
bild für die allgemeinen Vorschriften lagen
inzwischen die entsprechenden Bestimmun-
gen der GOÄ vor. Das Leistungsverzeichnis
der GOZ wurde in zweijähriger Arbeit im
BMA erstellt. Für die Vorarbeiten lag ein Vor-
schlag der Zahnärzteorganisationen mit 461
Einzelpositionen vor. Diese „Leistungsbe-
schreibung einer umfassenden Zahnheil-
kunde 1980“ war in einem Ausschuss des
Bundesverbandes der Deutschen Zahnärzte
(BDZ), der Kassenzahnärztlichen Bundesver-
einigung und des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ) in den Jahren 1978
bis 1980 erstellt und nachfolgend mit Leis-
tungsbewertungen versehen worden. 

Wenig Resonanz auf zahnärztliche
Vorschläge
Aufgrund der BMA-Einschätzung, dass hier
eine zu starke Aufgliederung der zahnärzt-
lichen Einzelleistungen vorgenommen wor-
den sei, dass weiterhin die Bewertungen teil-
weise weit überhöht seien, wurde der Vor-
schlag der Zahnärzteschaft damals vom
BMA nicht angenommen. Mit einer vom
BDZ benannten Beratergruppe wurde der
Vorschlag nun im BMA Position für Position
mit der Zielsetzung durchgearbeitet, die Leis-
tungen zu straffen. Die äußere Systematik
wurde im Großen und Ganzen übernom-
men, dagegen haben die inhaltlichen Vor-
schläge der Zahnärzte kaum Niederschlag in
der neuen GOZ gefunden. Neben den Ergeb-
nissen aus den Besprechungen mit der Bera-
tergruppe des BDZ flossen wesentlich die Er-
kenntnisse des BMA aus den Kontakten mit
zahnärztlichen Beratern aus dem nieder-
gelassenen Bereich und aus dem Hochschul-
bereich ein. Letztendlich waren bis zur Fertig-
stellung des Referentenentwurfs etwa 30
Zahnärzte mit unterschiedlicher Intensität
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involviert. Die im Referentenentwurf vom
9. April 1987 enthaltene Regelung, wonach
öffentlich-rechtlichen Kostenträgern das
Recht eingeräumt werden sollte, Zahnärzten
lediglich den einfachen Gebührensatz zu ver-
güten, wurde im Kabinettsbeschluss vom
24. Juni 1987 nicht aufgenommen. Dies hätte
bereits damals deutlich unterhalb der üb-
lichen Honorarhöhe gelegen und auch kei-
nen Bestand im Vergleich zu den Honoraren
in der GKV gehabt.
Wenn in einem nächsten Schrift, nach der
breiten Diskussion über die wissenschaft-
lichen Inhalte und den Umfang des neuen
Leistungsverzeichnisses, die betriebswirt-
schaftlichen Basisdaten zukünftiger Kosten-

strukturen moderner Zahnarztpraxen vorge-
legt werden, wird der Novellierungsvorschlag
der Zahnärzte weiter ausgeformt. Lediglich
abzuwarten, wie die Politik die Vorschläge
der Zahnärzteschaft nun weiter umsetzt, ist
nicht unser Weg. Die Fortentwicklung der
privatzahnärztlichen Gebührenordnung wird
nur mittels aktiver Gestaltung und aktiver
Mitwirkung der BZÄK am Novellierungsver-
fahren zu einem zukunftsfähigen Ergebnis
kommen können – sowohl für die Kolle-
ginnen und Kollegen als auch für unsere
Patienten.

Michael Schwarz,
Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer
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